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Rente

Sachverhailt:

A

A.aF.___ meldete sich am 26. November 2002 zum Bezug von IV-Leistungen
(Berufsberatung, Umschulung auf eine neue Tatigkeit, Rente) an (act. G 4.1.1). Mit
Gutachten vom 13. Mai/5. Juni 2003 stellte Dr. med. A.___, Spezialarzt Orthopadie
FMH, folgende Diagnosen: Diskushernie L 4/5 links lateral mit geringer Verlagerung und
Kompression der Nervenwurzel L5 links, posttraumatische Achillodynie rechts seit
2001, Adipositas, Senk-/Spreizflisse beidseits, Nikotinabusus sowie Hiatushernie. Die
bisherige Tatigkeit sei dem Versicherten noch zu ca. 40% bei voller zeitlicher Prasenz
zumutbar. Kérperlich leichte Arbeiten in temperierten RAumen, die abwechslungsweise
sitzend und stehend durchgefliihrt werden kénnten, ohne dass Gegenstande Uber 5 kg
regelmassig gehoben oder getragen werden und ohne dass unphysiologische,
insbesondere gebeugte Kdrperhaltungen regelmassig eingenommen werden mussten,
seien ihm zu ca. 70% bei voller Stundenprasenz zumutbar (act. G 4.1.29). Mit
Verfiigung vom 8. Juni 2004 wies die IV-Stelle das Rentenbegehren des Versicherten
bei einem Invaliditatsgrad von 30% ab (act. G 4.1.60).

A.b Gegen diese Verfligung erhob der Versicherte, vertreten durch Rechtsanwalt Dr.
iur. Jean-Pierre Menge, Einsprache (act. G 4.1.61). Am 30. September 2004 widerrief
die IV-Stelle die angefochtene Verfligung, um weitere Abklarungen durchzuflhren (act.
G 4.1.71). Vom 15. bis 19. Mai 2006 wurde der Versicherte im Zentrum fur
Medizinische Begutachtung (nachfolgend: ZMB) in Basel rheumatologisch,
neurologisch und psychiatrisch untersucht und begutachtet. Im Gutachten vom 22.
Juni 2006 wurden folgende Hauptdiagnosen mit Einfluss auf die Arbeitsfahigkeit
gestellt: 1. chronische Lumboischialgie links bei lateraler Diskushernie L4/L5 links mit
diskreter, vorwiegend sensibler radikularer Symptomatik in L5 links mit/bei passagerer
Parese in L5 links, mittlerweile abgeklungen; 2. reaktive depressive Entwicklung,
gegenwartig leichte bis mittelgradige Phase im Sinne einer schweren Dysthymie sowie
3. Adipositas permagna mit/bei chronischer Refluxoesophagitis, Hiatusgleithernie (ED

2004), aktuell gastroskopisch 0.B. Als Nebendiagnosen ohne Einfluss auf die
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Arbeitsfahigkeit wurden gestellt: 1. Senk-/ Spreizfusse beidseits mit Insuffizienz der
Tibialismuskulatur; 2. posttraumatische Achillodynie rechts; 3. Status nach
Cholezystektomie bei Lithiasis (2000); 4. Achillessehnenruptur links, operativ saniert
(1998); 5. Status nach Tonsillektomie 1992 sowie 6. Status nach Spontanabgang
Nierenstein vor Jahren. Der Versicherte sei in seiner angestammten Tatigkeit als
Schichtfuhrer in einer Textilfabrik zu unter einem Drittel arbeitsfahig. In einer
adaptierten, d.h. kdrperlich leichten Tatigkeit, sei er heute ohne weitere Massnahmen
zumindest zu 70% arbeitsfahig (act. G 4.1.91). Mit Vorbescheiden je vom 20. Oktober
2006 stellte die IV-Stelle dem Versicherten in Aussicht, dass er weder Anspruch auf
berufliche Massnahmen noch auf eine Invalidenrente habe (act. G 4.1.106, 4.1.108).
Am 17. November 2006 erhob der Vertreter des Versicherten Einwand gegen den

ablehnenden Vorbescheid betreffend Rentenleistungen (act. G 4.1.109).

B.

Mit Verfigungen je vom 10. April 2007 wies die IV-Stelle die Begehren des Versicherten
betreffend berufliche Massnahmen bzw. Rentenleistungen bei einem Invaliditatsgrad
von 37% ab (act. G 4.1.119 f.). Die Verfigung betreffend berufliche Massnahmen

erwuchs in der Folge unangefochten in Rechtskraft.

C.

C.a Mit Eingabe vom 11. Mai 2007 erhebt der Vertreter des Versicherten Beschwerde
gegen die ablehnende Rentenverfigung. Er beantragt, diese sei aufzuheben und dem
Beschwerdeflihrer sei eine ganze unbefristete Invalidenrente zuzusprechen. Zur
Begriindung bringt er im Wesentlichen vor, das ZMB-Gutachten sei widersprichlich
und ungentigend. Zudem sei (bei der Bemessung des Valideneinkommens) das
Einkommen des Beschwerdeflhrers aus seiner Nebenerwerbstatigkeit als

Versicherungsagent zu beriicksichtigen (act. G 1).

C.b Mit Beschwerdeantwort vom 3. Juli 2007 beantragt die Beschwerdegegnerin die

Abweisung der Beschwerde (act. G 4).

C.c Mit Replik vom 8. Oktober 2007 halt der Vertreter des Beschwerdeflhrers an

seinen Antragen fest (act. G 8).
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C.d Mit Duplik vom 22. Oktober 2007 halt die Beschwerdegegnerin an ihrem Antrag
fest (act. G 10).

Erwagungen:

Am 1. Januar 2008 sind mit der 5. IVG-Revision verschiedene Anderungen des
Bundesgesetzes Uber die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) in Kraft getreten. Weil
in zeitlicher Hinsicht grundsétzlich diejenigen Rechtssatze massgebend sind, die bei
der Erfullung des zu Rechtsfolgen fihrenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 127 V
467 E. 1), und weil bei der Beurteilung ferner auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses
der streitigen Verflgung eingetretenen Sachverhalt abzustellen ist (BGE 121 V 366

E. 1b), sind vorliegend die bis zum 31. Dezember 2007 geltenden materiellen

Bestimmungen anzuwenden.

2.1 Unter Invaliditat wird die voraussichtlich bleibende oder langere Zeit dauernde
ganze oder teilweise Erwerbsunfahigkeit verstanden (Art. 8 des Bundesgesetzes Uber
den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR

830.1]). Erwerbsunfahigkeit ist dabei der durch Beeintrachtigung der kdrperlichen oder
geistigen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung
verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmaoglichkeiten auf dem in
Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 ATSG). Der Grad der fur
einen allfalligen Rentenanspruch massgebenden Invaliditat wird geméss Art. 16 ATSG
durch einen Einkommensvergleich ermittelt, bei dem das Einkommen, das die
versicherte Person nach Eintritt der Invaliditdt und nach Durchflihrung der notwendigen
und zumutbaren Eingliederungsmassnahmen bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage
erzielen kdnnte (zumutbares Invalideneinkommen), in Beziehung gesetzt wird zum
Einkommen, das die versicherte Person erzielen kbnnte, wenn sie nicht invalid
geworden wére (Valideneinkommen). Nach Art. 28 Abs. 1 IVG besteht Anspruch auf
eine ganze Invalidenrente, wenn die versicherte Person mindestens zu 70%, auf eine

Dreiviertelsrente, wenn sie wenigstens zu 60% invalid ist. Liegt ein Invaliditdtsgrad von
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mindestens 50% vor, so besteht Anspruch auf eine halbe Rente und bei einem IV-Grad

von mindestens 40% auf eine Viertelsrente.

2.2 Um das Ausmass der Arbeitsunfahigkeit beurteilen und somit den Invaliditatsgrad
bemessen zu kénnen, ist die Verwaltung und im Beschwerdefall das Gericht auf
Unterlagen angewiesen, die arztliche und gegebenenfalls auch andere Fachleute zur
Verfligung zu stellen haben. Aufgabe des Arztes oder der Arztin ist es, den
Gesundheitszustand zu beurteilen und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang
und beziiglich welcher Tatigkeiten die versicherte Person arbeitsunfahig ist (BGE 125 V
261 E. 4). Das Gericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen und
demnach zu prufen, ob die vorliegenden Beweismittel eine zuverlassige Beurteilung
des streitigen Leistungsanspruchs gestatten. Die Rechtsprechung hat es mit dem
Grundsatz der freien Beweiswlrdigung als vereinbar erachtet, in Bezug auf bestimmte
Formen medizinischer Berichte und Gutachten Richtlinien flr die Beweiswtrdigung
aufzustellen (BGE 125 V 351 E. 3b). Das im Rahmen des Verwaltungsverfahrens
eingeholte Gutachten von externen Spezialédrzten, welche aufgrund eingehender
Beobachtungen und Untersuchungen sowie nach Einsicht in die Akten Bericht
erstatten und bei der Erdrterung der Befunde zu schlissigen Ergebnissen gelangen,
besitzt bei der Beweiswurdigung volle Beweiskraft, solange nicht konkrete Indizien
gegen die Zuverlassigkeit der Expertise sprechen (BGE 125 V 351 E. 3b/bb). Dies
bedeutet nicht, dass Parteigutachten durch den Umstand allein, dass sie von einer
Partei eingeholt und in das Verfahren eingebracht wurden, ohne weiteres minder
beweiskréftig sind. Denn auch sie kénnen niitzliche Ausserungen zum medizinischen
Sachverhalt enthalten. Daraus folgt wiederum nicht, dass sie den gleichen Rang wie ein
vom Gericht oder vom Sozialversicherer nach dem vorgegebenen Verfahrensrecht
eingeholtes Gutachten besitzen. Relevant werden sie nur, wenn ihre Aussagen die
Auffassungen und Schlussfolgerungen des férmlich bestellten Gutachtens in
rechtserheblichen Fragen derart zu erschittern vermdgen, dass davon abzuweichen
wére (BGE 125 V 351 E. 3c). Was Berichte von Hauséarzten angeht, muss die
Erfahrungstatsache mitberlcksichtigt werden, dass Hauséarzte mitunter aufgrund ihrer
auftragsrechtlichen Vertrauensstellung in Zweifelsféllen eher dazu neigen, zu Gunsten
ihrer Patienten auszusagen (BGE 125 V 351 E. 3b/cc). Bei der Abschatzung des
Beweiswerts im Rahmen einer freien und umfassenden Beweiswlrdigung dirfen

allerdings auch die potentiellen Starken der Berichte behandelnder Arzte nicht

© Kanton St.Gallen 2025 Seite 5/13



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

vergessen werden. Der Umstand allein, dass eine Einschatzung vom behandelnden
Mediziner stammt, darf nicht dazu fuhren, sie als von vornherein unbeachtlich
einzustufen; die einen langeren Zeitraum abdeckende und umfassende Betreuung
durch behandelnde Arzte bringt oft wertvolle Erkenntnisse hervor. Auf der anderen
Seite l&sst es die unterschiedliche Natur von Behandlungsauftrag des therapeutisch
tatigen (Fach-)Arztes einerseits und Begutachtungsauftrag des amtlich bestellten
fachmedizinischen Experten anderseits (BGE 124 |1 175 E. 4) nicht zu, ein Administrativ-
oder Gerichtsgutachten stets in Frage zu stellen und zum Anlass weiterer Abklarungen
zu nehmen, wenn die behandelnden Arzte zu anderslautenden Einschatzungen
gelangen. Vorbehalten bleiben Falle, in denen sich eine abweichende Beurteilung
aufdringt, weil die behandelnden Arzte wichtige — und nicht rein subjektiver arztlicher
Interpretation entspringende — Aspekte benennen, die im Rahmen der Begutachtung
unerkannt oder ungewurdigt geblieben sind (Urteil des Bundesgerichts vom 25. Mai
2007, 1514/06, E. 2.2.1 mit Hinweisen).

3.1 Das ZMB-Gutachten beruht auf eigensténdigen interdisziplindren Abklarungen,
mithin auf allseitigen Untersuchungen und ist damit fur die streitigen Belange
umfassend. Es wurden die Vorakten verwertet und die vom Beschwerdefuhrer
geklagten Beschwerden berlicksichtigt. Das Gutachten leuchtet in der Darlegung der
medizinischen Zusammenhange und in der Beurteilung der medizinischen Situation ein.
Vor diesem Hintergrund vermdgen auch die darin enthaltenen Schlussfolgerungen,
namentlich die Beurteilung der Arbeitsfahigkeit in einer adaptierten Tatigkeit, —
entgegen der Auffassung des Beschwerdefihrers — zu Uberzeugen. Das ZMB-
Gutachten erfillt mithin alle praxisgeméassen Kriterien fir beweiskréaftige Gutachten
(vgl. BGE 125 V 352 E. 3a), so dass grundsétzlich darauf abzustellen ist.

3.2 Was der Vertreter des Beschwerdefuhrers gegen das ZMB-Gutachten vorbringt,

vermag keine ernsthaften Zweifel an dessen Beweistauglichkeit zu begriinden.

3.2.1 So macht der Vertreter des Beschwerdeflhrers zum einen geltend, im ZMB-
Gutachten werde dem Beschwerdeflhrer in rheumatologischer Hinsicht attestiert, dass

er bei schweren und mittelschweren kdrperlichen Tatigkeiten erheblich eingeschrankt
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sei. Dies bedeute auf der anderen Seite aber, dass auch bei leichten kdrperlichen
Tétigkeiten noch eine Einschrankung vorhanden sein musse. Es kdnne nicht sein, dass
noch bei mittelschweren Tatigkeiten von einer erheblichen Einschrankung gesprochen
werde, im Bereich der leichten Tatigkeiten jedoch keine Einschrankung vorliegen solle
(act. G 1).

Dieser Einwand Uberzeugt nicht. Die ZMB-Gutachter fihrten in diesem Zusammenhang
aus, in einer adaptierten, d.h. kérperlich leichten Tatigkeit, wirden sie den
Beschwerdefiihrer ohne weitere Massnahmen als zu mindestens 70% arbeitsféhig
erachten. Sie wirden dabei an einfachste Kontrollaufgaben, eine wechselschichtige
Téatigkeit denken, bei welcher die sich ungunstig auswirkenden Haltungen vermieden
werden kdnnten (act. G 4.1.91-30). Es ist nicht ersichtlich, aus welchen Griinden der
Beschwerdeflhrer bei derart adaptierten Tatigkeiten aus kérperlichen Griinden noch
weitergehend in seiner Arbeitsfahigkeit eingeschrankt sein sollte. Entsprechend bringt

der Vertreter des Beschwerdefuhrers diesbeziglich auch nichts Konkretes vor.

3.2.2 Des Weiteren macht der Vertreter des Beschwerdeflihrers geltend, gemass
psychiatrischer Diagnose leide der Beschwerdefihrer an einer schweren Dysthymie.
Gemass der internationalen Klassifikation psychischer Stérungen nach ICD-10: F.34.1
handle es sich bei der Dysthymie um eine chronische depressive Verstimmung, welche
aufgrund ihres Schweregrads und der Dauer der einzelnen Episoden gegenwartig nicht
die Kriterien einer leichten bis mittelgradigen rezidivierenden depressiven Stdérung
erfllle. Nun werde aber von einer schweren Dysthymie ausgegangen, welche aufgrund
ihrer Schwere wohl eher auf eine rezidivierende depressive Stérung hinweise. Es
verstehe sich von selbst, dass sowohl eine schwere Dysthymie wie auch eine
depressive Stérung durchaus erheblichen Einfluss auf die Arbeitsfahigkeit des
Beschwerdeflhrers hatten (act. G 1). Im Rahmen der Replik reicht der Vertreter des
Beschwerdeflihrers einen Bericht der Psychiatrie-Dienste Siid vom 20. September

2007 ein. Darin kommen B.___, PG Psychologin, sowie Dr. C.___, leitende Arztin, zum

Schluss, der Beschwerdeflihrer erfllle die Kriterien fiir eine schwere depressive
Episode (ICD-10: F32.2). Er leide unter Einschlafstérungen, welche zum Teil eine
Konsequenz seiner gastrointestinalen Beschwerden und zum Teil auf die Depression
zurtckzuflhren seien. Als Folge davon leide er an Morgenmudigkeit, aber sein Zustand

sei allgemein morgens schlechter als am Abend. Latente Suizidgedanken traten
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regelmassig auf, aber er kdnne sich glaubhaft davon distanzieren. Er beschreibe eine
erhdhte Reizbarkeit, vor allem gegeniber seinen vier Kindern, mit denen er momentan
wenig unternehme. Zusatzlich zu der Depression sei die Diagnose einer Panikstérung
(ICD-10: F41.0) gegeben. Seit etwa einem Jahr leide er immer haufiger an
Panikattacken. Der Ausloser dafiir sei ein besonders starker Druck im Bauch, welchen
er als lebensgeféhrlich interpretiere. Die vegetativen Symptome seiner Panikattacken
seien Herzklopfen, Schweissausbriiche, Zittern und ein Beklemmungsgefuhl (act. G
8.1).

Diese Beurteilung durch die Psychiatrie-Dienste Stid vermag das ZMB-Gutachten nicht
in Zweifel zu ziehen. Insbesondere fehlen darin jegliche Angaben zur Arbeitsfahigkeit
des Beschwerdeflihrers. Demgegentber wird die schwere Dysthymie im ZMB-
Gutachten sehr wohl als Diagnose mit Auswirkung auf die Arbeitsféahigkeit angefuhrt.
Weiter ist dem ZMB-Gutachten in diesem Zusammenhang zu entnehmen, dass das
aktuelle depressive Zustandsbild des Beschwerdefiihrers im Wesentlichen reaktiv
bedingt erscheine, somit prinzipiell reversibel sei. Darliber hinaus zeige er eine
deutliche resignative, regressive Entwicklung, welche nicht im eigentlichen Sinne als
invaliditdtswirksam betrachtet werden durfe. Entsprechend finde sich bei ihm auch
keine durchgéngige Depressivitat; vielmehr verflige er hier noch Gber Ressourcen,
welche ausgenutzt werden kénnten. Aus psychiatrischer Sicht werde seine
Arbeitsfahigkeit deswegen lediglich in geringem Grad eingeschrankt (act. G 4.1.91-29).
Diese Beurteilung ist schlissig und nachvollziehbar. Zudem weist die
Beschwerdegegnerin im Rahmen der Duplik zu Recht auf die bundesgerichtliche
Rechtsprechung hin, wonach eine diagnostizierte psychische Beeintrachtigung fur sich
allein noch keine Invaliditat begriindet (BGE 131 V 49).

3.2.3 Schliesslich beméngelt der Vertreter des Beschwerdeflhrers, dass, obwohl aus
den Akten hervorgehe, dass der Beschwerdeflihrer verschiedentlich wegen
Bauchschmerzen in Behandlung gestanden habe, die entsprechenden Beschwerden
im ZMB-Gutachten nicht einmal unter der Rubrik Nebendiagnosen aufgeftihrt wirden.
Das Gutachten stehe somit in einem erheblichen Widerspruch zum Austrittsbericht des
Spitals Y.___ vom 23. April 2007. Es sei als ungeniigend bzw. unvollstéandig

abzuweisen (act. G 1).
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Auch dieser Einwand verfangt nicht. So haben die Bauchbeschwerden des
Beschwerdeflhrers durchaus Eingang in das ZMB-Gutachten gefunden, werden doch
bei den Diagnosen eine chronische Refluxoesophagitis, eine Hiatusgleithernie (ED
2004), aktuell gastroskopisch 0.B. sowie ein Status nach Cholezystektomie bei Lithiasis
(2000) erwahnt (act. G 4.1.91-27). DemgegenUber enthélt der Austrittsbericht des
Spitals Y.___ (act. G 1.2) keine Ausflihrungen zur Arbeitsfahigkeit des
Beschwerdeflhrers. Die Beschwerdegegnerin verweist im Rahmen ihrer
Beschwerdeantwort auf die Stellungnahme des Regionalen Arztlichen Dienstes (RAD)
vom 28. Juni 2007 zu diesem Austrittsbericht. Der RAD-Arzt Prof. Dr. med. D.___ fihrt
diesbezlglich aus, die im Austrittsbericht beschriebenen Symptome seien unspezifisch
und kénnten nicht einmal mit Sicherheit einem Krankheitsbild zugeordnet werden. So
wurden in der "Normalbevolkerung" ("normal” arbeitende Bevdlkerung) die genannten
Symptome unterschiedlich stark empfunden: Blahungsgefihl, Rilpsen, Brennen hinter
dem Brustbein, Unregelmassigkeit der Stuhlgewohnheiten. Als Ausdruck eines nicht
allzu gravierenden Leidensdrucks sei auch erwahnt, dass der Beschwerdeflihrer die
verordneten Medikamente meist unregelmassig eingenommen habe. Vier Magen-, eine
Dickdarmspiegelung, ein Ultraschall des Bauchraumes, ein CT sowie Biopsien der
Dunndarmschleimhaut hétten alle keine schwere Erkrankung aufgedeckt. Die meisten
der genannten Symptome bestiinden seit Uiber sieben Jahren, also auch schon in der
Phase der beruflichen Tatigkeit des Beschwerdeflihrers. In seiner (des RAD-Arztes)
Gesamtbeurteilung als Dossierarzt und Chirurg mit Schwerpunkt Magen-Darm-
Chirurgie bestehe aufgrund des Austrittsberichts des Spitals Y.___ kein weiterer
Abklarungsbedarf dieser bisher Gbermassig abgeklarten Alltagsbeschwerden. Die
gastroenterologischen Diagnosen und Verdachtsdiagnosen hatten keinen Einfluss auf
die zumutbare Arbeitsfahigkeit (act. G 4.2). Diese Beurteilung des RAD-Arztes ist
nachvollziehbar und Uberzeugend. Das ZMB-Gutachten erweist sich somit auch in

diesem Punkt als beweistauglich.

3.3 Zusammengefasst bleibt festzuhalten, dass vorliegend auf das ZMB-Gutachten
abgestellt werden kann. Weitere Abklarungen drangen sich nicht auf, sind davon doch
keine neuen Erkenntnisse zu erwarten. Dementsprechend ist der Beschwerdefihrer flr
adaptierte Tatigkeiten als zu 70% arbeitsfahig zu betrachten. Was die Frage anbelangt,
ob die Arbeitsfahigkeit des Beschwerdeflihrers in der Zeit von Februar 2005 bis Mai

2006 wegen einer radikularen L-5-Problematik allenfalls tiefer war, so haben die von
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der Beschwerdegegnerin getatigten Abklarungen nichts Eindeutiges ergeben (vgl. act.
G 4.1.116 und 4.1.118). Es kann jedoch nicht mit Uberwiegender Wahrscheinlichkeit
gesagt werden, dass beim Beschwerdeflhrer in diesem Zeitraum eine
invaliditatsbegriindende Arbeitsunfahigkeit vorgelegen hétte, bestehen dafir doch

nicht geniigend Anhaltspunkte.

4.1 Schliesslich macht der Vertreter des Beschwerdeflhrers geltend, bei der
Bemessung des Valideneineinkommens sei neben dem Einkommen des
Beschwerdefihrers als Schichtleiter auch das Einkommen aus der

Nebenerwerbstatigkeit als Versicherungsagent zu berticksichtigen (act. G 1).

4.2 Die Beschwerdegegnerin hat fur die Bemessung des Valideneinkommens
demgegenuber lediglich das Einkommen des Beschwerdefiihrers als Schichtfihrer
bertcksichtigt. In der angefochtenen Verfligung flhrte sie in diesem Zusammenhang
aus, das Einkommen des Beschwerdeflihrers aus der nur kurzfristig ausgeibten
Nebenerwerbstétigkeit (als Versicherungsagent) sei trotz anfanglichen Erfolgs bereits
erschopft gewesen, da sich sein Kundenkreis vorwiegend aus bekannten und
befreundeten Landsleuten zusammengesetzt und nicht mehr habe erweitern lassen
(act. G 4.1.120-2). Anlasslich der Beschwerdeantwort fihrte sie aus, in der
Vergleichsrechnung seien nur Einkommen einzubeziehen, die im Rahmen eines
normalen Arbeitspensums zu erzielen seien. Da der Beschwerdeflhrer in der zuletzt
ausgeubten Tatigkeit als Schichtflhrer in einem Vollzeitpensum gearbeitet habe, sei
der geltend gemachte Nebenerwerb bei der Ermittlung des Valideneinkommens somit
nicht zu bertcksichtigen, zumal er die Nebenerwerbstétigkeit nur wahrend relativ
kurzer Zeit zusétzlich zu seinem Vollzeitpensum als Schichtfihrer ausgelibt habe (act.
G 4).

4.3 Fur die Ermittlung des Valideneinkommens ist entscheidend, was die versicherte
Person im Zeitpunkt des Rentenbeginns nach dem Beweisgrad der Uberwiegenden
Wahrscheinlichkeit als Gesunde tatsachlich verdient hatte. Dabei wird in der Regel am
zuletzt erzielten, der Teuerung und der realen Einkommensentwicklung angepassten

Verdienst angeknUpft, da es empirischer Erfahrung entspricht, dass die bisherige
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Tétigkeit ohne Gesundheitsschaden fortgesetzt worden wéare (BGE 129 V 224 neues
Fenster, E. 4.3.1, mit Hinweisen). Die altere Rechtsprechung bezog in die
Vergleichsrechnung nur Einklinfte ein, die bei einem normalen Arbeitspensum zu
erzielen waren (Ulrich Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,
1997, S. 207 mit Verweis auf die Urteile | 273/61 vom 10. Juli 1962 und | 59/62 vom
19. November 1962). In neueren Entscheiden hielt das Bundesgericht demgegeniber
fest, dass ein Nebenverdienst bei dem Valideneinkommen zu beriicksichtigen sei,
sofern er mit Uberwiegender Wahrscheinlichkeit weiterhin erzielt worden wére, wenn
die versicherte Person gesund geblieben wére. Dies gelte ohne Ricksicht auf den
hieflrr erforderlichen zeitlichen oder leistungsmassigen Aufwand. Soweit sich
hinsichtlich der letzterwahnten Vorgabe aus éalteren Entscheiden (die von Meyer-Blaser
a.a.0. erwahnten Entscheide | 273/61 und | 59/62) etwas anderes ergeben sollte,
kénne daran nicht festgehalten werden. Als Invalideneinkommen sei ein
Zusatzeinkommen aus Nebenerwerb nur insoweit zu berticksichtigen, als die
versicherte Person ein solches trotz ihrer gesundheitlichen Beeintrachtigung
zumutbarerweise weiterhin erzielen kénne (Entscheide U 130/02 vom 29. November
2002, E. 3.2.1 [=RKUV 2003 Nr. U 476]; U 66/02 vom 2. November 2004 [=RKUV 2005
Nr. U 538]; | 181/05 vom 3. Februar 2006 E. 2 ; | 130/06 vom 9. Mai 2007 E. 6; vgl.
auch Hans-Jakob Mosimann, Praxis der Invaliditatsbemessung: aktueller Stand der
Rechtsprechung, in: SZS 2007, S. 15).

4.4 Neben seiner Tétigkeit als Schichtfihrer war der Beschwerdefiihrer vom 16.
November 1999 bis 31. Méarz 2002 als selbststandiger Agent fur die K.___ tatig, woflr
er Provisionen erhielt (act. G 4.1.36-1). Bei dieser Tatigkeit hat der Beschwerdefiihrer
im Jahr 2000 Fr. 31'5627.-- und im Jahr 2001 Fr. 32'285.-- verdient (vgl. act. G 4.1.36-4
und 4.1.34-2). Im Jahr 2002 wurde der Lohn von der L.___ ausbezahlt und betrug
gemass IK-Auszug Fr. 19'133.-- (act. G 4.1.34-2), geméass Angaben des
Beschwerdeflhrers Fr. 16'715.--, wobei die Lohnbléatter allerdings teilweise nicht mit
den gemass Kontoausziigen ausbezahlten Betragen Ubereinstimmen (act. G 1.3 f.). Wie
es sich damit letztlich genau verhalt, kann jedoch offenbleiben. So fihrte der Vertreter
des Beschwerdeflhrers in seinem Schreiben vom 21. Juni 2006 an die
Beschwerdegegnerin aus, die Anforderungen an die Tatigkeit als Versicherungsagent
seien nun gesetzlich geregelt bzw. verschérft worden. Er erkundigte sich, ob dem

Beschwerdeflhrer eine entsprechende Umschulung bezahlt wirde (act. G 4.1.89-1). Im
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Rahmen der ZMB-Begutachtung dusserte sich der Beschwerdefiuhrer dahingehend,
dass ihm die Stelle als Versicherungsagent auch aus Mangel an kaufmannischer
Ausbildung gekiindigt worden sei; er wirde gerne in einen kaufménnisch orientierten
Beruf eingeschult werden, wobei ihm jedoch seine Sprachkenntnisse, vor allem die
Schriftsprache und der schriftliche Umgang mit derselben, Schwierigkeiten bereiteten
(act. G 4.1.91-11). Auch gegenuber der Eingliederungsberaterin dusserte er den
Wunsch, wieder als Versicherungsagent tatig sein zu wollen, woflir seine schriftlichen
Deutschkenntnisse jedoch nicht ausreichten (act. G 4.1.101-1). Unter diesen
Umstanden kann jedoch nicht mit Uberwiegender Wahrscheinlichkeit davon
ausgegangen werden, dass der Beschwerdefiihrer seiner Tatigkeit als
Versicherungsagent weiter nachgegangen ware, wenn er gesund geblieben waére,
hatten ihm doch auch als Gesunder die (schriftlichen) Deutschkenntnisse gefehlt.
Darauf deutet auch der Umstand hin, dass der Beschwerdefiihrer anlasslich der ersten
Eingliederungsberatung gedussert hat, sein Kundenkreis habe vorwiegend aus ihm
bekannten und befreundeten Landsleuten bestanden. Trotz seines anfanglichen Erfolgs
in diesem Business hatte sich sein Kundenkreis nicht mehr erweitern lassen; die
Kontakte unter seinen Landsleuten, die an Versicherungspolicen interessiert gewesen
seien, hatten sich erschopft. Zum Schluss habe er auch keine eigenen Kunden mehr
gehabt und nur noch Provisionen von seinen Untervermittlern erhalten. Das
Auftragsverhaltnis sei wegen Inaktivitéat seiner Geschafte aufgeldst worden (act. G
4.1.41-1). Ist nach dem Gesagten nicht mit Gberwiegender Wahrscheinlichkeit davon
auszugehen, dass der Beschwerdeflhrer seine Tatigkeit als Versicherungsagent im
Gesundheitsfall weiter ausgelbt hatte, kann das daraus resultierende Einkommen bei
der Bemessung des Valideneinkommens nicht hinzugerechnet werden. Es ist somit
nicht zu beanstanden, dass die Beschwerdegegnerin fir die Bemessung des
Valideneinkommens lediglich auf das Einkommen des Beschwerdeflhrers als
Schichtfihrer abgestellt und dieses an das (hdhere) Invalideneinkommen angepasst
hat.

4.5 Fur das Invalideneinkommen hat die Beschwerdegegnerin zu Recht auf
Tabellenldhne abgestellt und dem Beschwerdeflhrer einen Leidensabzug von 10%
gewahrt (act. G 4.1.101-2). Dies wird vom Beschwerdeflhrer denn auch gar nicht

bemangelt.
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4.6 Zusammengefasst hat die Beschwerdegegnerin den Einkommensvergleich korrekt
durchgefuhrt. Bei dem ermittelten Invaliditdtsgrad von 37% hat sie das
Rentenbegehren des Beschwerdeflihrers zu Recht abgewiesen (vgl. Art. 28 Abs. 1
IVG).

5.1 Im Sinne der obigen Erwagungen ist die Beschwerde abzuweisen.

5.2 Da es um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen geht, ist
das Verfahren kostenpflichtig. Die Gerichtskosten sind nach dem Verfahrensaufwand
und unabhangig vom Streitwert festzulegen (Art. 69 Abs. 12 [VG in der seit dem 1. Juli
2006 in Kraft stehenden Fassung) und ermessensweise auf Fr. 600.-- anzusetzen.
Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens sind sie dem Beschwerdeflhrer

aufzuerlegen. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 600.-- ist daran anzurechnen.
Demgemass hat das Versicherungsgericht

im Zirkulationsverfahren gemass Art. 53 GerG

entschieden:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Der Beschwerdefiihrer bezahlt die Gerichtskosten von Fr. 600.--, unter Anrechnung

des in gleicher Hohe geleisteten Vorschusses.

© Kanton St.Gallen 2025 Seite 13/13



	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte
	Entscheid Versicherungsgericht, 16.03.2009
	Art. 16 ATSG; Art. 44 ATSG. Würdigung eines Gutachtens. Ermittlung Valideneinkommen; keine Berücksichtigung eines Nebenerwerbs, wenn nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass Versicherter dieser Nebenerwerbstätigkeit im Gesundheitsfall weiterhin nachgegangen wäre (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 16. März 2009, IV 2007/189). Teilweise aufgehoben durch Urteil des Bundesgerichts 9C_418/2009.


	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte


		2025-07-19T15:00:23+0200
	"9001 St.Gallen"
	Publikationsplattform Kanton St.Gallen


	



